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Verfolgung und Glaubenswahrheit:
Konfessionelle Deutungsmuster für
das Martyrium des Nicolò Rusca und
der Veltliner Reformierten (1618/20)

Andreas Wendland

1. Einleitung und Erkenntnisziele

Dass Menschen wegen ihres Bekenntnisses verfolgt und
umgebracht wurden - oft auf sehr grausame Art - kam zumindest
im 16. und 17. Jahrhundert öfter vor. Gewalt gegen Andersdenkende

war im «konfessionellen Zeitalter» ein weit verbreitetes,
geradezu selbstverständliches Mittel der Auseinandersetzung.1
Das Schicksal des vom Strafgericht von Thusis (1618) gefolterten
und dabei verstorbenen Erzpriesters von Sondrio, Nicolò Rusca,
und der im Blutbad von 1620 («sacro macello») ermordeten
Veltliner Reformierten ist ein deutlicher Beweis dafür, dass auch

und gerade der Freistaat der Drei Bünde mit seinen
«Untertanenlanden» keine Ausnahme von dieser Regel war, im Gegenteil.2

Deshalb soll hier weniger das historische Geschehen «an sich» im
Mittelpunkt der Betrachtung stehen, sondern vielmehr die Art
und Weise, wie später darüber berichtet und wie diese Katastrophen

durch die konfessionelle Apologetik verarbeitet wurden;
wie sie - nicht zuletzt von interessierten kirchlichen Beobachtern

- gedeutet und zum Bestandteil einer «Heilsgeschichte» gemacht
wurden. Das Martyrium des Erzpriesters von Sondrio und der

verfolgten Reformierten wurde nämlich sehr schnell in einer
spezifischen Form «erinnert» und Bestandteil der jeweiligen
konfessionellen Botschaft.
Es wird im Folgenden also nicht so sehr darum gehen, ob Rusca

zu recht oder zu unrecht als Heiliger, Seliger oder Märtyrer gelten

darf. Genauso wenig wird das Hauptaugenmerk darauf

liegen, die «eigentlichen» historischen Fakten und Begebenheiten
darzulegen. Was an dieser Stelle versucht werden soll, ist keine

Schilderung von Personen und Ereignissen3 als solchen, sondern
deren Einordnung in einen breiteren historischen Zusammenhang.

Damit verbunden ist die Hoffnung, dass es auf diese Weise
besser gelingt, typische Elemente des Konfessionsbildungs-
prozesses herauszuarbeiten und verständlich zu machen.
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Um das zu erreichen, muss an dieser Stelle - erstens - der Frage
nachgegangen werden, wie die Zeitgenossen Tod und Leiden der
hier interessierenden Protagonisten erklärt und eingeordnet
haben. Die Ausgangsthese besteht darin, dass die Märtyrer beider
Seiten zu Trägern konfessionsspezifischer Modelle4 und
Botschaften gemacht wurden. Sie sollten Zuversicht und Kraft spenden

und die Identität und das Profil der jeweiligen Glaubensgemeinschaft

stärken.
Da davon auszugehen ist, dass es bei Katholiken und Reformierten

in der Funktionalisierung des Martyriums durchaus
Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede gab, soll im Laufe der
Darstellung - zweitens - verglichen werden. Es mag dem einen oder
anderen auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen, das Sterben
des Rusca und das der reformierten Veltliner (beziehungsweise
die Schilderung dieser Ereignisse durch die Chronisten) in Beziehung

zueinander zu setzen. Wenn man sich mit der Frage der

Rezeption des konfessionellen Martyriums als einem typischen
Phänomen der frühneuzeitlichen «Glaubenskriege» beschäftigt,
wird allerdings deutlich, dass die hier interessierenden Ereignisse
nicht nur zeitlich nahe beieinander liegen, sondern auch eine
ähnliche Dynamik der Sinnstiftung aufweisen. Durch den Vergleich
soll erklärt werden, wo Berührungspunkte bestanden und auf
welchem Gebiet unterschiedliche Deutungen zu verzeichnen
sind.
Die Texte, die dafür herangezogen werden, sind in der Forschung
allgemein bekannt. Es handelt sich in der Hauptsache um die

Martyriologie des Rusca Rusconera5 beziehungsweise Baia-
cha6), die von einem Amtsbruder des Erzpriesters verfasst wurden.

Für die Reformierten wird auf die scheinbar ziemlich weit
verbreitete, aus dem Italienischen7 schnell ins Deutsche
übersetzte8 und dann auch in anderen Sprachen erschienene Darstellung

des Vincenzo Paravicini zurückgegriffen. Der Verfasser
entstammte der im Veltlin weitverzweigten Sippe gleichen Namens,
die zu diesem Zeitpunkt bereits konfessionell gespalten war. Der
reformierte Zweig der Familie hatte nach dem Veltliner Mord
mehr als zwanzig Tote zu beklagen. Die Überlebenden flüchteten
nach Zürich und in die Drei Bünde, aber auch nach Glarus und
Basel. Vincenzo Paravicini selbst wurde später Prädikant in Bondo

und Castasegna (Bergell). Von 1654 bis 1657 war er in Chur
als Lehrer tätig, danach bis 1678 immerhin als Rektor der dortigen

Lateinschule.9
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass derartige Märtyrerbücher

beziehungsweise gedruckte Predigten mit ähnlichem Ge-
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genstand und Inhalt bei den Reformierten oft vorkommen, sehr

populär sind und sich dabei keineswegs nur auf die
Bartholomäusnacht von 1572 beziehen. Das bisher am besten bekannte

Beispiel ist die Histoire des Martyrs des Jean Crespin aus dem

Jahre 1574,10 die immer wieder neu aufgelegt wurde. Diese Texte
sind bisher von der Forschung zumeist isoliert und auf die jeweiligen

Länder bezogen beachtet worden.' ' Es ist sicher aufschlussreich,

sie zu vergleichen und in einen grösseren Zusammenhang
zu stellen.12

Als weiteres Beispiel seien hier aus dem näheren geographischen
Umfeld die Esortazione al martirio des Giulio da Milano,13 aber

auch die «Waldenser Chronik» des Jean Paul Perrin14 genannt;
für den eidgenössischen Kontext könnte man zum Beispiel auch
die gedruckte Predigt des Basler Antistes Johann Jakob Grynaeus
zum Martyrium des von den Luzernern wegen «Lästerung» der

Jungfrau Maria verbrannten Martin du Voisin von 160915 anführen.

Diese Liste liesse sich ohne weiteres um böhmische, französische

und niederländische Titel (Perrin wurde zum Beispiel ins
Niederländische übersetzt) verlängern.
Man sollte sich vor Augen halten, dass mit den oben erwähnten

Darstellungen keine Geschichtsschreibung im modernen Sinne

beabsichtigt war. Diese Werke wurden nicht mit der primären
Absicht verfasst, möglichst präzise und unparteiisch den Ablauf
der dramatischen Ereignisse zu schildern.16 Vielmehr ging es

darum, den beziehungsweise die «Helden» als solche kenntlich zu
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machen und zu beispielhaften Modellen zu stilisieren. Obwohl es

sich also um Texte handelt, die in erster Linie konfessionelle
Botschaften vermitteln sollten, wurden sie in der Folge schon bald -
häufig reichlich unkritisch (so zum Beispiel vom zeitgenössischen

Bündner Chronisten Sprecher von Bernegg17 - von beiden
Seiten dazu benutzt, die historischen Ereignisse und das Leben
und Sterben der betroffenen Protagonisten auf vermeintlich
quellengetreue Art und Weise darzustellen. Stossrichtung und
Interesse dieser «frommen Werke» wurden dabei auch von der

späteren Forschung nicht ausreichend berücksichtigt. Selbst

Jacob Burckhardt hat sich im 19. Jahrhundert noch nicht von dieser

Vorlage gelöst.18 Denn diese Texte stellen bereits eine - wenn
auch verschleierte - Form des religiösen Handelns dar,19 was im
weiteren Verlauf meiner Ausführungen hoffentlich erkennbar
werden wird.
Von dieser Annahme ausgehend kann es nicht überraschen, dass

die Apologeten beider Parteien selbstverständlich davon ausge-

Der Holzschnitt «Das Blutbad
im Veltlin» eines unbekannten
Künstlers (undatiert, signiert:
«G. R.») stellt die Ermordung
der Reformierten im Veltlin im
Jahr 1620 dar. (Rätisches
Museum, Chur)
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hen, dass die Opfer zuerst und vor allem wegen ihres Glaubens
und ihres Standes gequält und getötet wurden Rusca)
beziehungsweise alle sterben mussten Veltliner Reformierte). Das

religiöse Motiv - das heisst um des Glaubens und der Kirche
willen - lässt politische und wirtschaftliche Beweggründe, die es

durchaus auch gab, in den Hintergrund treten. Das hat bis heute
nachwirkende Konsequenzen. Nach einer allgemein verbreiteten
Annahme ist Rusca von nicht genauer spezifizierten «Bündner
Protestanten» verschleppt, gefoltert und ermordet worden, weil
er ihnen durch sein erfolgreiches seelsorgerliches Wirken im
Wege war. Der Erzpriester ist das prominente Opfer des

konfessionellen Terrors der ohnehin nicht besonders geliebten Bündner.
Er starb als Märtyrer und stand bei den (katholischen) Gläubigen
schon bald «in odore di santità».20

Dabei wird allerdings übersehen beziehungsweise ausgeblendet,
dass es nicht irgendwelche «Protestanten» oder feindselige
«Prädikanten» waren, die Rusca verfolgten, sondern ein sogenanntes
«Strafgericht», dessen Richter von den daran beteiligten Bündner
Gemeinden bestellt worden waren, um angebliche pro-spanische
«Verräter des Vaterlandes» und «Aufrührer» einer vermeintlich
gerechten Strafe zuzuführen, seien es nun Katholiken oder
Reformierte. Diese reichlich willkürlich anmutende Form der Justiz
war ein Kennzeichen der politischen Wirren und konfessionell
aufgeheizten Parteienkämpfe, die der rhätische Freistaat ab 1603

durchlief.21 Strafgerichte waren per se weder ein protestantisches
Unterdrückungsinstrument, noch richteten sie sich immer und
eindeutig gegen Katholiken. Thusis war nicht das erste und nicht
das letzte Bündner Strafgericht.22 Rusca war auch nicht der einzige

Kleriker, der vor dieses Gericht gezogen und verurteilt wurde.
Kein geringerer als der Bischof von Chur, der seiner Verhaftung
nur durch rechtzeitige Flucht entgangen war, wurde von denselben

Richtern angeklagt und bestraft. Der Erzpriester war auch

nicht der einzige, der dabei gefoltert wurde. Auch mit vorgeblich
hispanofilen Reformierten machte man kurzen Prozess. Der
Podestà des Bergell, «Zambra» Prevosti - um nur den Prominentesten

zu nennen -, wurde ebenso der Tortur unterworfen und im
Anschluss daran hingerichtet.23
Es ist allerdings ziemlich eindeutig, dass das hier zu betrachtende

Strafgericht von Thusis durch entschiedene reformierte
Parteigänger, einige interessierte Bündner «Herren» und einige radikale,

sendungsbewusste und kampfbereite Prädikanten dominiert

wurde. Das muss an dieser Stelle festgehalten werden,
ungeachtet der Tatsache, dass die katholischen Gemeinden aufgefor-
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dert worden waren, ebenfalls Richter zu stellen. Für die
reformierten Aktivisten waren der politische Kampf um die «Freiheit»
ihres Gemeinwesens und das Ringen um Glaubensfreiheit (so
wie sie sie verstanden) zwei Seiten derselben Medaille.24 Aus
ihrer Sicht musste Rusca bestraft werden; zumindest vorgeblich
aber nicht, weil er ein treuer Katholik war, der seine

seelsorgerlichen Verpflichtungen ernst nahm, sondern weil er sich der

rechtmässigen Bündner Obrigkeit und deren Anordnungen aktiv
widersetzt und die «Untertanen» zu Rebellion und Ungehorsam
angestiftet hatte. Der Erzpriester hatte dabei laut der Anklage
Beichte und Amt für weltliche Zwecke gegen den Landesherren
missbraucht. - Damit war dessen aktive Rolle beim Widerstand

gegen die Errichtung einer gemischtkonfessionellen Lateinschule
in Sondrio gemeint.
Gegen Rusca wurde also der - zu dieser Zeit schwer wiegende -
Vorwurf des unrechtmässigen Widerstandes gegen die Obrigkeit
erhoben. Und in den Augen der evangelischen Bündner Richter

war es unerheblich, dass es sich bei dem Angeklagten um einen
Kleriker handelte, der zumindest theoretisch nicht vor ein weltliches

Gericht gehörte. Die Bündner hatten 100 Jahre zuvor schon
einmal einen prominenten Kleriker Abt Theodul Schlegel vom
Prämonstratenserklöster St. Luzi in Chur) vor Gericht gestellt,
gefoltert und hingerichtet (1528), ohne sich dabei um geistliche
Immunität und kirchliche Jurisdiktion zu scheren,25 die die nach-
tridentinische Kirche nun unbedingt gewahrt wissen wollte. Aus
dieser Perspektive hatte das Vorgehen gegen den Erzpriester
nichts mit «catholicae Religionis odio»26 zu tun, wie von den

Apologeten des Rusca behauptet wurde. Es handelte sich dabei
nicht etwa um «barbarische Tyrannei», sondern vielmehr um das

Recht und die Pflicht der «hohen und nachgesetzten Obrigkeit
gemeiner dreyer Pündten».
Der Erzpriester hatte also Vorgänger, deren Schicksal er mehr
oder weniger teilte. Abt Theodor Schlegel war noch grausamer
gefoltert worden, aber sein Schicksal hatte niemanden dazu
veranlasst, sein Leben und Sterben in einer Druckschrift zu verherrlichen

und ihn als Märtyrer für die Sache zu feiern. Es drängt sich
deshalb die Frage auf, warum dies Nicolò Rusca und den
Veltliner Reformierten wiederfuhr.
Zum einen dürfte dies katholischerseits auf veränderte Auffassungen

von der Würde des geistlichen Amtes zurückzuführen
sein. Dem «guten Hirten» der Gegenreformation verlieh die
Priesterweihe (zumindest theoretisch) nach aussen und in der
Gemeinde eine herausgehobene, zunehmend unantastbare Wür-
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de. Der «pastor bonus», der sich durch ein exemplarisches berufliches

Verhalten, untadligen Lebenswandel und Gelehrsamkeit
auszeichnete, war ein Leitbild, das in unterschiedlicher Ausprägung

von beiden Kirchen propagiert wurde und deshalb
ausgesprochen aktuell war - auch und gerade im Falle des Erzpriesters
von Sondrio.27

Rusca bot sich dafür aufgrund seines Werdeganges an. Der am
20. 4.1563 in Bedano bei Lugano geborene Rusca entstammte
einer alten und ehrwürdigen Familie aus den «ennetbirgischen
Vogteien» (Tessin), die gute Verbindungen nach Como hatte.
Ausserdem entsprachen seine Ausbildung und sein kirchlicher
Werdegang ganz den von der post-tridentinischen römischen
Kirche für verbindlich erklärten Karrieremustern.28 Nach
anfänglichen Studien in Pavia und Rom war er 1583 als Alumne in
das Helvetische Kolleg {Collegium Helveticum) eingetreten.
Diese auf Betreiben Carlo Borromeos gegründete Lehranstalt, an
der der Priesternachwuchs für die katholische Eidgenossenschaft
ausgebildet werden sollte,29 hatte ihren Betrieb zu diesem
Zeitpunkt erst seit vier Jahren aufgenommen. Rusca schloss sein
Studium dort 1587 mit der Priesterweihe ab und wurde nach späteren

Aussagen nachhaltig vom Beispiel des später kanonisierten
Erzbischofs von Mailand beeinflusst. Danach amtete er als Pries-
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ter in Sessa-Monteggio, um schliesslich im Juli 1590 die Nachfolge

Francesco Cattaneos als Erzpriester in Sondrio anzutreten.
Nach allem, was man von seiner pastoralen Tätigkeit weiss, war
der damals 27-jährige bestrebt, die Erwartungen seiner Kirche
und die der Gemeinde zu erfüllen, obwohl das Verhältnis zu den

Mitbrüdern seiner Kirche keinesfalls frei von Spannungen war.
Seine Seelsorge und Gelehrsamkeit galten im Veltliner Kontext
offenbar als herausragend. Und Rusca bewährte sich auch in den

religiösen Kontroversen mit den Reformierten (Streitgespräche
von Tirano und Piuro, 1595/97).30
Zum Verhängnis wurde ihm letztendlich seine aktive (wenn auch

gewaltfreie) Opposition gegen den massgeblich von der reformierten

Geistlichkeit und den Salis verfolgten Plan, in Sondrio eine

beiden Konfessionen offen stehende Schule zu errichten. Es
handelte sich bereits um den zweiten Versuch, eine derartige Lehranstalt

in den «Untertanenlanden» zu etablieren, woran die
Reformierten angesichts ihrer noch ungesicherten Bildungsverhältnisse31

naturgemäss ein grösseres Interesse haben mussten. Der
Erste war 1585 nach vierjährigen Bemühungen am Einspruch
Spanien-Mailands, der katholischen Veltliner und des Erzpriesters
Pusteria gescheitert, den man dafür zur Verantwortung gezogen
hatte.32 Rusca sah es wohl, ganz wie sein Vorgänger, als

selbstverständlichen Bestandteil seiner seelsorgerlichen Pflichten als Kleriker

an, die Gläubigen seiner Gemeinde vor der davon ausgehenden
«Gefahr» der Verbreitung «häretischen» Gedankengutes zu warnen

und einen etwaigen Besuch dieser Schule zu verurteilen.
Die reformierte Bündner Obrigkeit beobachtete Ruscas Wirken
schon seit längerem mit Argwohn, ganz zu schweigen von den

Prädikanten. Der Erzpriester galt ihnen als ein verdächtiger Exponent

des «Papismus», der sich nicht scheute, gegen die Amtleute
der «Herrschenden Lande» Stimmung zu machen und deren
Autorität zu untergraben. Sie sahen die «hocheit und majestet
Gmeiner Dryen Bünden»33 bedroht. Dass er einen jugendlichen
Katholiken, der nun am Gottesdienst der reformierten Gemeinde

teilnahm, mit harten Vorwürfen überschüttet hatte, trug ihm ein
Gerichtsverfahren und eine hohe Geldstrafe ein, denn die Drei
Bünde hatten in mehreren Erlässen verfügt, dass man einander wegen

seines Glaubens weder beschimpfen, schmähen noch Gewalt
antun dürfe.
Die Situation war also durch einen enorm gesteigerten konfessionellen

Kampfeswillen gekennzeichnet, der von genuin politischen

Motiven kaum zu trennen war.34 Er ging mit der immer
wieder und mit viel Eifer bekundeten Bereitschaft einher, gegen
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Häretiker, Ungläubige und andere Verächter des Glaubens Zeugnis

abzulegen, und dafür das Martyrium auf sich zu nehmen.
Besonders das Martyrium für den Glauben galt weithin als

erstrebenswert - derart erstrebenswert, dass sich zumindest für die
römische Kirche das Problem stellte, wie ein derartig weit
verbreitetes Phänomen zu kontrollieren sei. «Falsche» und «gekünstelte»

Heiligkeit (Santità falsa e affettata) stellten für die römischen

tribunali della coscienza ein nicht zu unterschätzendes
Problem dar, und zwar sowohl innerhalb des Klerus als auch im
Verhältnis zwischen Kirche und Laien.35 Auch aus diesem Grund
heraus trachtete die Kurie spätestens seit Urban VIIL danach,
den Prozess der Heiligsprechung zu zentralisieren und zu
verrechtlichen. Allerdings ist die institutionelle, soziale und
kulturgeschichtliche Geschichte der Kanonisierungsprozesse der Frühen

Neuzeit noch nicht hinreichend erforscht.36

2. Die reformierte und katholische Auffassung von
Heiligkeit und Martyrium - theologische, ethische
und kulturelle Aspekte

Um all dies besser verständlich zu machen, müssen im Folgenden
die unterschiedlichen Konzepte und Vorstellungen von Heiligkeit

und Martyrium37 in den Blick genommen werden, die das

Denken der katholischen und reformierten Zeitzeugen bestimmten.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf den reformierten
Deutungsmustern,38 die weniger bekannt sein dürften als die katholischen,

die hier weitestgehend als mehr oder weniger geläufig
vorausgesetzt werden.
Die reformierte Theologie geht davon aus, dass nur Gott heilig ist,
und nur Jesus Mittler sein kann. Der Mensch ist und bleibt (bei
allen möglichen Verdiensten und moralischen Qualitäten) immer
ein Sünder, der nicht als herausgehobener Fürsprecher vor Gott
fungieren kann. Lediglich über den Glauben können die Gläubigen

auf eine «Heiligung» vor Gott hoffen. Alle wahrhaft Glaubenden

sind dergestalt in einer «Gemeinschaft der Heiligen» aufgehoben;

oder, wie es jüngst ein reformierter Theologe formuliert hat:
«Personne n'est saint ou tout le monde est saint».39

Ungeachtet dieser theologischen Abkehr vom Konzept des

religiösen Fürsprechers und Heilsvermittlers, das von der römischen
Kirche aufrecht erhalten und weiterentwickelt wurde, blieb eine

Vorstellung von Heiligkeit als Ausdruck von anzustrebender
christlicher Perfektion und Beispielhaftigkeit erhalten. Die so
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verstandene Heiligkeit erlangt man allerdings nicht über
Werkgerechtigkeit, sondern es wird davon ausgegangen, dass nur der
Glaube und die Rechtfertigung vor Gott dazu befähigen. Die
reformierte Heiligkeit ist ein Ausdruck der Erwählung durch Gott.
Sie kann nicht - passiv - über einen heiligen Mittler erworben
werden, und der Einzelne muss sie - aktiv - selbst exemplarisch
«leben». Es gibt keine zentralen Instanzen, die wie im Falle der
katholischen Kirche in festgelegten Verfahren und Prozessen
über die Selig- respektive Heiligsprechung befinden und
entscheiden könnten.
Die reformierten «Heiligen» - seien es nun diejenigen der
urchristlichen Tradition oder der Gegenwart - werden vor diesem

Hintergrund zu beispielhaften Glaubenszeugen, auf die sich
jeder Christ berufen und beziehen kann. Die vom nach-tridentini-
schen Katholizismus propagierten Modelle von Heiligkeit sind
umfassender und nicht weniger anspruchsvoll; denn eine Bei-

spielhaftigkeit und eine Erziehungsfunktion wird natürlich auch
den kanonisierten Heiligen zugesprochen. Hier gibt es

Berührungspunkte und funktionelle Gemeinsamkeiten.40

Die reformierte «Gemeinschaft der Heiligen» ist allerdings nur
innerhalb der Kirche als Vereinigung aller Erwählten möglich.
Und in diesem Zusammenhang ist auch und gerade das Martyrium

für das konfessionelle Profil der «neuen» (nicht nach

eigenem Verständnis!) Glaubensrichtung von hoher Bedeutung.
Das Reformiertentum des 16. und 17. Jahrhunderts sieht sich in
der Tradition der biblischen und frühchristlichen Märtyrer und

Apostel. Es versucht, auch ekklesiologisch daran anzuknüpfen
und daraus eine eigene Legitimität abzuleiten.41 Verfolgung und

Martyrium sind nach diesem, von den reformierten Theologen
propagierten Verständnis geradezu konstitutiv für die «erneuerte»,

bedrohte und von ihren Gegnern stets verfolgte Kirche.42

Die Märtyrer des reformierten Glaubens (und davon gab es nicht
gerade wenige!) legen - nach eigenem Verständnis - Zeugnis für
die Wahrheit des göttlichen Wortes ab. Dass sie dafür verfolgt
und getötet werden, wird als Beweis und Bestätigung dafür
gedeutet. Und es ist nach reformiertem Verständnis allein der Glaube,

der die Verfolgten dazu befähigt und ihnen die Kraft verleiht,
gegenüber aller kirchlicher Willkür und weltlicher Tyrannei fest

zu bleiben und zu widerstehen.

Martyrium und konfessionelle Botschaft sind in diesem Zeitraum

eng miteinander verknüpft. Sie bekräftigen einander, und das ist
ein Mechanismus, der bei beiden Konfessionen zu beobachten ist.
In der Sprache der Zeitgenossen wird das in folgende Worte ge-
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fasst: «le sang des Martyrs sert comme de fumier à la vigne du

Seigneur, pour la faire tant plus fructifier.» Hier spricht kein geringerer

als Theodor de Bèze! (Histoire ecclésiastique, t.l, p.16). Heinrich

Bullinger äusserte sich ähnlich.43 Was noch wichtiger ist: Die
reformierten «Diener am Wort Gottes» haben diese Vorstellungen
und die damit einhergehenden Metaphern rezipiert und verinner-
licht. Sie geben sie in ihren Predigten in dieser Form an die
Gemeinde weiter, was sich zum Beispiel anhand von Basler Leichenreden

aus dem 17. Jahrhundert belegen lässt.44 Die Bündner
Prädikanten haben es vor und nach 1620 ebenso gehalten.45
Darüber hinaus jedoch ist das Schicksal der reformierten Märtyrer

für die kollektive Erinnerung der Gemeinschaft von erheblicher

Bedeutung. Die Art, wie in den reformierten Märtyrerbüchern

die Beispielhaftigkeit der Glaubenszeugen beschworen
wird, ist Ausdruck des Bestrebens, eine «mémoire communautaire»46

zu stiften, die von der Erinnerung an die Verfolgten lebt.
Sie begründet (jedenfalls im 16. und 17. Jahrhundert) eine
eigenständige Identität als «Kirche der Verfolgten». Auch die
Reformierten haben - wie die Katholiken - ihre «triumphierende» und
«kämpfende» Kirche, in der die Märtyrer die «Krone des
Lebens» (ein feststehender Topos!) erworben haben. Die reformierte

Kirche sieht sich hierbei in der authentischen Tradition eines
wahrhaft «katholischen» Christentums, das kämpferischen
Widerstand leistet gegen die angemassten Prätentionen und
Verfolgungen durch eine «entartete» Kirche, die - um es in der Sprache
der Zeit auszudrücken - zur «Hure Babylon» geworden ist.47

Das Leben und (vor allem) vorbildliche Sterben der so stilisierten
Glaubenszeugen sind also für die im entstehen begriffene, spezifisch

reformierte Erinnerungskultur konstitutiv. Man muss sich
dies vor Augen halten, wenn man eingehender betrachten will,
wie die Zeitgenossen das Martyrium des Nicolò Rusca und der
Veltliner Reformierten rezipierten, deuteten und einordneten.
Für welche Botschaften und Modelle stehen sie, wo ist dabei das

Verbindende, und wo gibt es Unterschiede?

3. Die Botschaft des Leidens: Martyrium,
Vorbildlichkeit und konfessionelle Identität

Zuerst ist festzuhalten, dass im «Fall Rusca» respektive dem der
«Veltliner Reformierten» die Rolle der Geistlichen insofern zentral

ist, als sie in beiden Fällen als Modelle dienen: im Falle des

Erzpriesters für den nach-tridentinischen Hirten und Seelsorger
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ohne persönlichen Fehl und Tadel, für den der Mailänder
Reformbischof S. Carlo Borromeo das Mass aller Dinge darstellte.

Gerade an der «Grenze zur Häresie» wurde die «katholische
Erneuerung» des lokalen Klerus im Veltlin unter diesem Vorzeichen

betrieben.48

Rusca entspricht ganz dem von der katholischen Reform
angestrebten, vorbildlichen «pastor bonus». Mehr noch, er ist als Person

nur insoweit von Belang, als er diesem Anforderungsprofil
und den Qualitäten, die damit einhergehen sollen, entspricht.
Glaubt man den Chronisten, hat Rusca die mit seinem Amt
einhergehende Ehre und Verpflichtung derart verinnerlicht, dass er
noch auf der Folter angesichts seiner Peiniger den Herrn um die
Gnade anfleht, sein Leben als wahrhaft würdiger Priester enden

zu dürfen.49

Der Rekurs auf den Erzpriester als den «perfekten» Repräsentanten
des erneuerten geistlichen Standes mit allen seinen verstärkt

geltend gemachten Attributen rückte nach dessen Tod immer
mehr in den Mittelpunkt. Das bedeutete aber auch, dass er nicht
etwa für die Veltliner «patria» und «libertà» gestorben war, die
für Giacomo Robustelli und die übrigen lokalen Adligen bei
ihrer Opposition gegen die Bündner Herrschaft die zentrale Rolle
spielten.50 Als beispielhafter Priester stand er vielmehr noch zu
seinen Lebzeiten für die ecclesia militans und das geistliche
Wohlergehen der ihm anvertrauten Herde («grege»). Und er starb in
der durch die Vertreter der Kirche gestifteten Erinnerung nicht
für ein von den Veltlinern zu diesem Zeitpunkt angestrebtes,
selbstbestimmtes Gemeinwesen!
Die Herausgehobenheit und Vorbildlichkeit der «Diener am
Wort Gottes» ist auch im Falle der reformierten Märtyrer
evident. Deren Standhaftigkeit angesichts des sicheren Todes wird
von Paravicini nicht weniger gerühmt als die «heroica virtutes»51
des Rusca durch die katholischen Chronisten. Noch von der
Kanzel herab ermahnen sie ihre Gemeinde, deren Schicksal sie zu
teilen entschlossen sind, zu Geduld und Standfestigkeit.52 Die
Prädikanten müssen einen Tod erleiden, der mitunter noch
grausamer und schmachvoller ist als der der übrigen Gläubigen.
Ungeachtet des Hasses, den sie auf sich gezogen haben, bleiben sie

Gott und ihrer Gemeinde bis zuletzt treu und besiegeln dies mit
ihrem Blut. Ihr grausamer Tod durch die Hand der entfesselten

Verfolger gereicht ihnen aus dieser Sicht zur Ehre.
Im Gegensatz zu Rusca, der als «fortissimo christi Athletae»53
charakterisiert wird, geht das religiöse Virtuosentum der
reformierten «Diener am Wort» aber nicht über das der «normalen»
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Eine 1620 gedruckte
Flugschrift mit dem Titel
«Verrähterischer Cains

Mordt/Welchen die
blutdurstige Esauwiter rott aus
ihres Geists antreiben (...}»

thematisiert den Veltliner
Mord an den Reformierten.
(Zentralbibliothek Zürich)

Gläubigen, die dasselbe Schicksal erleiden, hinaus. Ruscas «heroische

Tugenden» - im nach-tridentinischen Katholizismus ein

bedeutungsschwerer Ausdruck54 - sind ein untrüglicher Hinweis
auf Heiligkeit. Während der Erzpriester als «strenuissimus

Christi miles»55 für seinen Glauben und die Kirche allein Zeugnis
ablegt, schildert Paravicini eine im Grundsatz egalitäre
Glaubensgemeinschaft, in der alle sozialen Schichten, Altersgruppen
und Geschlechter vertreten sind.
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Häufig sind es gerade die vorgeblich Schwachen, die Frauen und
die Alten, die allen Anfechtungen widerstehen und das Martyrium

mit beispielhafter Festigkeit auf sich nehmen.56 Im Falle der
Veltliner Märtyrer kommt darin - wie in ähnlich gelagerten Fällen

bei den Hugenotten - eine «ordre égalitaire du sacré, manifeste

par leurs sorts non ordinaires»57 zum Ausdruck: Alle müssen

die Prüfung durchlaufen und bestehen.

Aber die Todgeweihten sind nicht nur vorbildlich standhaft,
sondern sie legen Zeugnis für eine höhere Sache ab. Denn mit dem

Martyrium ist nach reformierter Vorstellung, die dabei durchaus
noch an frühchristliche Beispiele und Traditionen anknüpft,
idealerweise eine «confession de foi spécifique, publique et
contestataire»58 verbunden. Dieses Bekenntnis wird den Verfolgern
gewissermassen ins Angesicht geschleudert, wohl wissend, was
die Folge sein wird. - Paravicinis Darstellung der Ereignisse
gehorcht dieser Logik genauso wie andere reformierte Martyrio-
logien. Sie enthält sogar darüber hinausgehende Verheissungen
für die Opfer bereit. Hier nur ein Beispiel unter vielen anderen:

«Antonio de Prato ab dem Sonderser Berg, ward mit
vilen Worten vermanet/sein Religion zu verschweren.
Er wollts aber nicht thun/sondern bleibt standhafftig/
ganz herzhafft sprechende: <Meine Seel wird in
Abrahams Schooss auffgenommen werden/unnd werden
meine Feind nach meinem Todt den Engel Gottes bey
mir sehen.) So bald er verschieden/ist der Engel des
Herren in weisser Kleidung ob seinem Cörper erschienen:

wie solches die beywesenden öffentlich/für sich
selbst und ohne schew bezeugt haben».59

Es fällt auf, dass der reformierte Chronist bei jeder nur möglichen

Gelegenheit die Namen der Opfer nennt. So werden zum
Beispiel alle in der Kirche von Teglio ermordeten Protestanten
benannt, darunter acht Frauen und drei Kinder. Mitunter gilt dies
selbst für die Mörder: Falls etwas über das weitere Schicksal der
Täter bekannt ist, das dahingehend interpretiert werden kann,
dass Gott den Tod der Evangelischen gerächt hat, vergisst
Paravicini nicht, auch diesen Tatbestand zu erwähnen. Umgekehrt ist
diese Personalisierung auch im Falle des Rusca zu beobachten.
Hier werden nicht weniger als elf Prädikanten, die für Folter und
Tod des Erzpriesters verantwortlich sind, benannt und - wenn
auch polemisch - beschrieben.
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Diese scheinbare Individualisierung der handelnden Personen ist
ein fester Bestandteil der beide Lager verbindenden «rhetorica
divina»,60 in der die Protagonisten - seien es nun die Märtyrer
oder ihre Verfolger - mitunter den Eindruck erwecken, als würden

sie nach einem feststehenden Drehbuch Texte rezitieren. Die
Heilsbotschaft wird dadurch vermenschlicht und besser
nachvollziehbar.

Über eine heute nur noch schwer verständliche, aber auf teilweise
sehr alten Mustern der Heiligenviten61 beruhende Ästhetik des

Martyriums wird an die Gefühle der Gläubigen appelliert: Leben
und Leiden früh-christlicher und zeitgenössischer Märtyrer
erfreuten sich beim barocken Publikum grosser Beliebtheit.62
Rusca und die reformierten Veltliner sterben denn auch trotz
aller Qualen einen «schönen» Tod, der einem höheren Ziel dient.
Die eigentlich schimpfliche und schmachvolle Art, in der die

Gegner des Erzpriesters seinen Leichnam behandeln (er wurde
unter dem Galgen verscharrt), wird - auch dies nach dem Muster
mittelalterlicher Heiligenviten - dadurch entkräftet, dass seine

sterblichen Überreste eine Metamorphose durchmachen. Durch
die Berührung seiner Kleider werden einzelne Gläubige geheilt
und die Anrufung des Märtyrers bewirkt weitere, wundersame
Begebenheiten. Ruscas Heiligmässigkeit deutet sich bereits
überdeutlich an.63

Auch für Paravicini steht letztlich ausser Frage, dass die Veltliner
Märtyrer, die - wie er betont - in der Tradition der Märtyrer und
Heiligen der ur-christlichen Kirche stehen, um des Evangeliums
willen gelitten haben.64 Er verbindet das mit einer spezifisch
reformierten Botschaft:

«Was auch ihr Heiligthumb antrifft/sollen wir nicht so
sehr auff ihre Aschen/Bein/Haar/Kleyder/unnd andere
todte Dinge sehen/als auff Ihr Christlich leben/ihre herz-

liche/verantwortungen/unterredungen/Brieff und
Beständigkeit: auff das wir also durch ihr Exempel/wie
sich gebürt/gebesseret und gesterckt/eben der Cron
der gerechtigkeit/da sie empfangen/theilhafftig werden
können.»65

Darin liegt - in deutlicher Abgrenzung zur vorgeblichen katholischen

Praxis - ihr eigentliches «Verdienst» für den Glauben und
die Nachwelt. Und damit stehen die Veltliner Opfer nach Bekunden

des Autors in der Tradition anderer, zeitgenössischer
Glaubenszeugen, die in Europa und der Neuen Welt Ähnliches
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erlitten haben.66 Die Reformierten der Bündner Untertanenlande
sind also nicht etwa allein, sondern sie reihen sich gewissermassen

in eine illustre internationale Phalanx ein. Und es ist eine
der vornehmsten Aufgaben der sich zunehmend professionalisie-
renden protestantischen Geistlichkeit,67 ihr Andenken zu
bewahren und zu deuten.
Beide Konfessionen - und darauf kommt es in diesem
Zusammenhang an - instrumentalisieren das Andenken an «ihre»

Märtyrer. Sie begründen dies zum Teil mit denselben Nachweisen
und Belegen aus der Heiligen Schrift. Beide sprechen von
«Heiligkeit» und «heroischen Tugenden», leiten sie theologisch aber
anders her und ziehen daraus mitunter vergleichbare, aber auch
durchaus unterschiedliche Schlüsse. Das Martyrium wird zu
einem Bestandteil konfessioneller Identitätsstiftung.

4. Unvollendete Heilige - vergessene Märtyrer?
Der relative «Sieg»

An dieser Stelle muss man sich die Frage nach dem Nachwirken
und dem «Erfolg» dieser Sinnstiftung stellen. Haben Rusca und
die reformierten Veltliner eine bleibende «Memoria»68 hinterlassen,

die zumindest Bestandteil der lokalen Konfessionskultur
wurde? Ist die jeweilige Konfession und Kirche, für die sie standen,

aus diesem Martyrium letztendlich gestärkt hervorgegangen?

Es gibt gute Gründe, die dafür sprechen. Das Andenken an Rusca
blieb nicht nur ungebrochen,69 es erlebte seit der Mitte des

19. Jahrhunderts zumindest im Veltlin sogar eine ausgesprochene
Renaissance. Es wäre Stoff für eine weitere Abhandlung, den
Ursachen dafür nachzugehen, warum dies gerade zu diesem
Zeitpunkt erfolgte. Und zumindest bei der reformierten Minderheit
des Puschlavs blieb die Erinnerung an die Verfolgung noch sehr

lange wach und wirkte bis ins 19. Jahrhundert hinein identitäts-
stiftend. - Dass der «Veltliner Mord» für die dortigen reformierten

Gemeinden eine Katastrophe darstellte, die weit über das Jahr
1620 hinaus wirkungsmächtig war,70 steht auf einem anderen
Blatt.
Rusca war ein noch gnädigeres Schicksal beschieden. Der «pastor
bonus» erfreut sich bis heute des Respektes und der Verehrung
der Gläubigen. Ungeachtet dessen ist der Erzpriester - trotz
entsprechender Bemühungen, an denen es nicht fehlte - nicht «zur
Ehre der Altäre» erhoben worden: Weder im 17. Jahrhundert,
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noch später ist Rusca zu einem «Heiligen der Gegenreformation»
geworden. Das ist erklärungsbedürftig, denn sein Fall ist durchaus

mit dem des vergleichsweise schnell kanonisierten Fidelis von
Sigmaringen (Kapuziner, 1622 bei der Mission in Graubünden
erschlagen, 1729 selig gesprochen, 1746 heilig gesprochen71) oder
dem des erst in letzter Zeit heilig gesprochenen Johannes Sar-

cander aus Mähren (Priester, 1620 an den Folgen der Folter
verstorben; 1860 selig gesprochen, 1995 durch Papst Johannes Paul

II. heilig gesprochen) vergleichbar.
Man kann sich zumindest die Frage stellen, warum diesen Märtyrern

seitens der römischen Kirche die Heiligkeit zuerkannt worden

ist, während sie dem Nicolò Rusca bei durchaus ähnlichen

Voraussetzungen (bisher) verweigert wurde.72 Wie wir gesehen
haben, waren zumindest die kirchlichen Chronisten wenige Jahre
nach seinem Tod von der Heiligmässigkeit des Erzpriesters
überzeugt und versuchten nach Kräften, ihren Helden auf eine Weise

darzustellen, dass er den Parametern entsprach, die die nach-tri-
dentinische Kirche dafür festgelegt hatte.
Es spielte sicher eine nicht zu unterschätzende Rolle, dass Rusca
im Gegensatz zu dem ermordeten Kapuzinermissionar keinem
aufsteigenden Reformorden mit besten Beziehungen zur Propaganda

Fide und zur Kurie angehörte, der sich zum Anwalt seiner
Sache hätte machen können. Über weitere Gründe lassen sich
ohne Kenntnis des genauen Verlaufs des 1935 angelaufenen
diözesanen Informativprozesses und der Erwägungen der Kurie nur
Vermutungen anstellen. Darauf soll hier verzichtet werden.
Es bleibt der Umstand, dass Rusca damit (bisher) das Schicksal
der zahllosen Glaubensstreiter und Märtyrer der römischen Kirche

teilt, deren Andenken im günstigsten Falle gewahrt wird
(und das ist bei ihm immerhin der Fall), im ungünstigsten Falle
aber in völlige Vergessenheit geraten ist. Auch dafür gäbe es

genug Beispiele.73 Ein Vergleich mit diesen nicht weniger heldenhaften,

aber anonym gebliebenen katholischen Märtyrern könnte
uns vielleicht dabei helfen, eine Erklärung dafür zu finden,
warum Rusca zum Sinnbild der kämpfenden, leidenden und siegenden

Kirche avancierte, andere hingegen aus dem kollektiven
Gedächtnis der Kirche und der Gläubigen verschwunden sind.
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